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EMPFEHLUNG Nr. 11 
 
verabschiedet am 24. Mai 2017 
von der Plenarversammlung SBBK  

 
 
 

SBBK-Kommission Kommission Berufliche Grundbildung KBGB 
Thema Anrechnung der Fremdsprachendiplome im Rahmen 

der Berufsmaturität und der kaufmännischen 
Grundbildung EFZ 

 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
• Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung, BMV) 

vom 24. Juni 2009, Art. 23 
• Verordnung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) über die 

berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
vom 26. September 2011, Art. 21, Abs. 4 

• Liste der vom SBFI Anerkannten Fremdsprachendiplome im Rahmen der 
Qualifikationsverfahren für die Berufsmaturität und für die kaufmännische Grundbildung  

 

 
 Kontext 

 
Diese Empfehlung regelt den Einbezug und die Anrechnung von Fremdsprachendiplomen in 
der Berufsmaturitätsprüfung und in der Abschlussprüfung der beruflichen Grundbildung der 
Kaufleute mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Sie legt die Grundsätze fest, die sich 
daraus für die Umsetzung ergeben, insbesondere zur rechtlich verbindlichen Umrechnung der 
erzielten Ergebnisse in Noten (gemäss BMV Art. 23 Abs. 3, und Verordnung über die 
berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann vom 26. September 2011, Art. 21, Abs. 4).  Die 
Kantone entscheiden, welche der vom SBFI anerkannten Fremdsprachendiplome auch im 
jeweiligen Kanton akzeptiert werden. Dies gilt sowohl in den Bildungsgängen der 
Berufsmaturität als auch im schulischen Unterricht der Kaufleute 
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A: Berufsmaturität 
 

I. Ausgangslage 
 
Gemäss dem Artikel 23 BMV können vom SBFI anerkannte Fremdsprachendiplome die Abschlussprüfung in 
der betreffenden Fremdsprache ersetzen. 
 

II. Bildungsziele in den Fremdsprachen, Dispensationen 
 
Die Bildungsziele und Kompetenzen in den Fremdsprachen sind im Rahmenlehrplan vom 18. Dezember 2012 
für alle Ausrichtungen der Berufsmaturität festgelegt. 
 
Eine Dispensation von einer Fremdsprache aufgrund eines anerkannten Fremdsprachendiploms ist in der 
Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität vom 24. Juni 2009 (Berufsmaturitätsverordnung BMV) 
wie folgt geregelt: 
 

Art. 15 Anrechnung bereits erbrachter Lernleistungen 
1Wer in einem Fach über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, kann durch die Schule vom 
entsprechenden Unterricht dispensiert werden. Im Semesterzeugnis wird der Vermerk «dispensiert» 
angebracht. 
2Wer in einem Fach die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachweist, kann durch die kantonale 
Behörde von den entsprechenden Abschlussprüfungen dispensiert werden. Im Berufsmaturitätszeugnis wird 
der Vermerk «erfüllt» angebracht. 
 
Personen, welche kein bestandenes Sprachdiplom auf dem angestrebten Niveau der Ausbildung aufweisen, 
haben grundsätzlich Erfahrungsnoten zu erwerben. 
 

III. Prüfung 
 
Kandidatinnen und Kandidaten, die keine Diplomprüfung in den Fremdsprachen ablegen wollen oder wegen 
Krankheit, Unfall oder weiterer entschuldbarer Gründe den Termin für die Diplomprüfung nicht wahrnehmen 
können bzw. nicht wahrnehmen konnten, legen die Abschlussprüfung in der Fremdsprache ab. 
 

IV. Zeitpunkt des Erwerbs der Fremdsprachendiplome 
 
Mit Ausnahme von bereits vor Ausbildungsbeginn erworbenen Fremdsprachendiplomen bestimmt die 
kantonale Behörde den Zeitpunkt der Diplomprüfungen, die anstelle der Abschlussprüfungen abgelegt werden. 
 

V. Einbezug von Fremdsprachendiplomen in die Berufsmaturitätsprüfung 
 
Die Ergebnisse der Diplomprüfungen und die entsprechenden Erfahrungsnoten (wenn vom Schulunterricht 
nicht dispensiert) werden miteinander verrechnet und ergeben die Note in der entsprechenden Fremdsprache. 
Dabei gilt: 

a. Das in der Diplomprüfung erreichte Ergebnis wird gemäss Teil 4 der vorliegenden Empfehlung in eine 
Note umgerechnet, unabhängig davon, ob das Fremdsprachendiplom erteilt worden ist oder nicht. Wurde 
die Diplomprüfung vor Beginn des BM Unterrichts absolviert, so wird das erreichte Ergebnis der 
Diplomprüfung nur dann umgerechnet, wenn die Diplomprüfung zur Erteilung des Fremdsprachendiploms 
geführt hat. 

b. Die Note in der entsprechenden Fremdsprache entspricht dem Mittel aus der errechneten Note aus der 
Diplomprüfung und der Erfahrungsnote (= auf ganze oder halbe Noten gerundeter Mittelwert aller 
Semesterzeugnisnoten in der entsprechenden Fremdsprache):  
 

(Note Diplomprüfung + Erfahrungsnote) : 2 = Note in der Fremdsprache 
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VI. Gültigkeit von Fremdsprachendiplomen 
 
Für Personen, die einen Bildungsgang gestartet haben und sich auf eine Diplomprüfung vorbereiten, bleiben 
Fremdsprachendiplome bis zum Abschluss der Ausbildung gültig, auch wenn die Anerkennung in der 
Zwischenzeit weggefallen sein sollte. 

 
 
VII. Beschwerden 

 
Die Beschwerdemöglichkeiten gegen das Ergebnis einer Diplomprüfung richten sich nach den einschlägigen 
Reglementen der Organisationen, welche die Fremdsprachendiplome anbieten. Die in Noten umgerechneten 
Ergebnisse der Diplomprüfungen können in einem Beschwerdeverfahren gegen den Entscheid über das 
Bestehen bzw. Nichtbestehen der Berufsmaturitätsprüfung nicht angefochten werden. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten werden im Voraus (z.B. im Rahmen der Anmeldung zur Abschlussprüfung) schriftlich auf diesen 
Umstand aufmerksam gemacht.  

 

B: EFZ 
I. Ausgangslage 

 
Gemäss Artikel 21 Absatz 4 der Bildungsverordnung Kauffrau/Kaufmann EFZ können vom SBFI anerkannte 
Fremdsprachendiplome einen Teil oder die ganze Abschlussprüfung in der betreffenden Fremdsprache 
ersetzen. 

 
II. Bildungsziele in den Fremdsprachen, Dispensationen 

 
Die Leistungsziele in den Fremdsprachen sind im entsprechenden Leistungszielkatalog festgelegt.  

Eine Dispensation von einer Fremdsprache aufgrund eines anerkannten Fremdsprachendiploms ist in Art. 18 
Abs. 3 der Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung, BVV) vom 19. November 2003 wie 
folgt geregelt: 

Art. 18 Obligatorische Schulische Bildung 
3Über Gesuche zur Dispensierung von der obligatorischen schulischen Bildung entscheidet die 
Berufsfachschule. Sofern sich die Dispensierung auch auf das Qualifikationsverfahren auswirkt, entscheidet 
die kantonale Behörde 
 
Personen, welche kein bestandenes Sprachdiplom auf dem angestrebten Niveau der Ausbildung aufweisen, 
haben grundsätzlich Erfahrungsnoten zu erwerben. 

Bei Spezialfällen nach Artikel 24 der Bildungsverordnung Kauffrau/Kaufmann EFZ kann das 
Fremdsprachendiplom die Abschlussprüfung im entsprechenden Qualifikationsbereich ersetzen. 
 

III. Reguläre Prüfung 
 

Kandidatinnen und Kandidaten, die keine Diplomprüfung ablegen wollen oder wegen Krankheit, Unfall oder 
weiterer endschuldbarer Gründe den Termin für die Diplomprüfung nicht wahrnehmen können bzw. nicht 
wahrnehmen konnten, legen die Abschlussprüfung ab. 

 

IV. Zeitpunkt des Erwerbs des Fremdsprachendiploms 
 
Mit Ausnahme von bereits vor Ausbildungsbeginn erworbenen Fremdsprachendiplomen bestimmt die 
kantonale Behörde den Zeitpunkt der Diplomprüfungen, die anstelle der Abschlussprüfungen abgelegt werden. 
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V. Einbezug von Fremdsprachendiplomen in das Qualifikationsverfahren 
 
Die Ergebnisse der Diplomprüfungen und die entsprechenden Erfahrungsnoten werden miteinander verrechnet 
und ergeben die Fachnote. Dabei gilt: 

a. Das in der Diplomprüfung erreichte Ergebnis wird gemäss Teil 4 der vorliegenden Empfehlung in eine 
Note umgerechnet, unabhängig davon, ob das Fremdsprachendiplom erteilt worden ist oder nicht. Wurde 
die Diplomprüfung vor Lehrbeginn absolviert, so wird das erreichte Ergebnis der Diplomprüfung nur dann 
umgerechnet, wenn die Diplomprüfung zur Erteilung des Fremdsprachendiploms geführt hat. 

b. Die Fachnote entspricht dem Mittel aus der errechneten Note aus der Diplomprüfung und der 
Erfahrungsnote (=auf ganze oder halbe Noten gerundeter Mittelwert aller Semesterzeugnisnoten in der 
entsprechenden Fremdsprache):  
 

(Note Diplomprüfung + Erfahrungsnote) : 2 = Fachnote 

 
VI. Gültigkeit von Fremdsprachendiplomen 

 
Für Personen, die einen Bildungsgang gestartet haben und sich auf eine Diplomprüfung vorbereiten, bleiben 
Fremdsprachendiplome bis zum Abschluss der Ausbildung gültig, auch wenn die Anerkennung in der 
Zwischenzeit weggefallen sein sollte. 

Bei Spezialfällen nach Artikel 24 der Bildungsverordnung gilt als Ausbildungsbeginn die Prüfungsanmeldung.  
 
 
VII. Beschwerden 

 
Die Beschwerdemöglichkeiten gegen das Ergebnis einer Diplomprüfung richten sich nach den einschlägigen 
Reglementen der Organisationen, welche die Fremdsprachendiplome anbieten. Die in Noten umgerechneten 
Ergebnisse der Diplomprüfungen können in einem Beschwerdeverfahren gegen den Entscheid über das 
Bestehen bzw. Nichtbestehen der Lehrabschlussprüfung nicht angefochten werden. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten werden im Voraus (z.B. im Rahmen der Anmeldung zur Abschlussprüfung) schriftlich auf diesen 
Umstand aufmerksam gemacht.  
 

C: Notengebung 
 
I. Grundsätze 

 
Die Umrechnung von Ergebnisse aus Diplomprüfungen in Noten der Abschlussprüfungen erfolgt in zwei 
Schritten. In einem ersten Schritt wird mit einer Umrechnungstabelle eine vom zu erreichenden 
Anforderungsniveau unabhängige Zwischennote errechnet. Der zweite Schritt führt zur Ermittlung der Note der 
Abschlussprüfung. Dabei wird die Zwischennote mit einem allfälligen Notenzuschlag auf das jeweilig zu 
erreichende Anforderungsniveau gemäss den Deskriptoren des europäischen Referenzrahmens GER 
korrigiert. 

Es sind folgende Grundsätze zu beachten: 
 

1. Es gelten mindestens die folgenden zu erreichende Anforderungsniveaus:  
a. EFZ Kauffrau/Kaufmann: B11 
b. Berufsmaturität, alle Ausrichtungen mit Ausnahme von «Wirtschaft und Dienstleistungen», 

Typ «Wirtschaft»: B12 
c. Berufsmaturität, Ausrichtung «Wirtschaft und Dienstleistungen», Typ «Wirtschaft»: B23 

                                                        
1  Leistungszielkatalog «Fremdsprachen: 2. Landessprache und/oder Englisch (FS B/E Profil)» vom 
2  Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität vom 18. Dezember 2012, S. 23 
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2. Wer eine Diplomprüfung ablegt, die um 1 Stufe höher ist als das zu erreichende Anforderungsniveau, 
erhält einen Zuschlag von 1 Note. 

3. Wer eine Diplomprüfung ablegt, die um 2 oder 3 Stufen höher ist als das zu erreichende 
Anforderungsniveau, erhält einen Zuschlag von 2 Noten. 

4. Die Höchstnote der Abschlussprüfung darf selbst nach einem Notenzuschlag die Note 6 nicht 
überschreiten.  

5. Wer eine Diplomprüfung ablegen und anrechnen lassen will, die um 2 oder 3 Stufen höher ist als das 
zu erreichende Anforderungsniveau, braucht zwingend die vorgängige Einwilligung der Schulleitung. 

 
Um die Umrechnungen zu erleichtern, stellt die SBBK eine Excel-Datei zur Verfügung4. Damit ermittelt sich 
aus dem Ergebnis automatisch die Note der Diplomprüfung aus den Eingaben «Fremdsprache», « 
Diplomprüfung» «erreichte Punktezahl» und «zu erreichendes Anforderungsniveau». 

 
II. Konversion 

 
Das Errechnen der Umrechnungstabellen erfolgt für alle Fremdsprachendiplome nach dem gleichen 
Algorithmus. Die Rundung auf halbe und ganze Noten erfolgt mathematisch.  

 
Werden halbe Punkte erteilt, muss bei der Berechnung der Zwischennote die untere Grenze der Punkte 
erreicht sein damit die entsprechende Zwischennote gesetzt wird.  
 
 

 
  

                                                                                                                                                                                   
3  Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität vom 18. Dezember 2012, S. 26 
4  [siehe  http://www.sbbk.ch/dyn/20100.php) 
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A = Minimal erreichbare Punktezahl. 

Entspricht der Note 1. 
B = Punktezahl für die Note 4. 
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das Bestehen der Diplomprüfung 
gefordert wird. 

C = Punktezahl für die Note 6. 
D = Maximal erreichbare Punktezahl. 
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I. Französisch: Umrechnungstabellen und Notenzuschlag 
 

Anforderungsniveau, Bezeichnung und Anbieter 
 

Anerken
nung 

Für die 
Zwischennote 
zu 
verwendende 
Umrechnung
stabelle 

Für die Note der 
Abschlussprüfung zu 
verwendender 
Notenzuschlag in 
Abhängigkeit vom zu 
erreichenden 
Anforderungsniveau 

   B1 B2 C1 C2 

B1 
DELF B1 
Diplôme élémentaire de langue française 
(CIEP) 

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 1 +0    

 
DFP B1 
Diplôme de Français Professionnel B1 de la CCI 
Paris Ile-de-France  

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 3 +0    

B2 
DELF B2 
Diplôme élémentaire de langue française 
(CIEP) 

ALTE Tabelle 1 +1 +0   

 
DFP SEC B2 
Diplôme de Français Professionnel Secrétariat B2 
de la CCI Paris Ile-de-France 

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 2 +1 +0   

 
DFP Affaires B2 
Diplôme de Français Professionnel Affaires B2 
de la CCI Paris Ile-de-France 

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 2 +1 +0   

C1 
DALF C1 
Diplôme approfondi de la langue française 
(CIEP) 

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 1 +2* +1 +0  

 
DFP Affaires C1 
Diplôme de Français Professionnel Affaires C1 de 
la CCI Paris Ile-de-France  

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 2 +2* +1 +0  

C2 
DALF C2 
Diplôme approfondi de la langue française 
(CIEP) 

zu 
erbringen 
bis 2018 

Tabelle 1 +2* +2* +1 +0 

 
* Zugang zu diesem Anforderungsniveau nur mit Einwilligung der Schule (siehe Teil 4, Grundsätze) 
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II. Italienisch: Umrechnungstabellen und Notenzuschlag 
 

Anforderungsniveau, Bezeichnung und Anbieter Anerkenn
ung 

Für die 
Zwischennote 
zu 
verwendende 
Umrechnungs
tabelle 

Für die Note der 
Abschlussprüfung zu 
verwendender 
Notenzuschlag in 
Abhängigkeit vom zu 
erreichenden 
Anforderungsniveau 

   B1 B2 C1 C2 

B1 
DILI B1 
Diploma Intermedio B1 
Lingua Italiana “Firenze” 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +0    

 
DILC B1 
Diploma Intermedio Commerciale 
Lingua Italiana “Firenze” 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +0    

 CELI 2 
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana 

ALTE Tabelle 9 +0    

 CIC B1 
Certificazione dell'italiano commerciale 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 10 +0    

 PLIDA B1 
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 8 +0    

B2 
DILI B2 
Diploma Intermedio B2 
Lingua Italiana “Firenze” 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +1 +0   

 PLIDA B2 
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 8 +1 +0   

 CELI 3 
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana ALTE Tabelle 10 +1 +0   

C1 
DALI C1 
Diploma Avanzato C1 
Lingua Italiana “Firenze” 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +2* +1 +0  

 
DALC C1 
Diploma Avanzato Commerciale 
Lingua Italiana “Firenze” 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +2* +1 +0  

 PLIDA C1 
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 8 +2* +1 +0  

 CELI 4 
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana ALTE Tabelle 10 +2* +1 +0  

C2 
DALI C2 
Diploma Avanzato C2 
Lingua Italiana “Firenze” 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +2* +2* +1 +0 

 PLIDA C2 
Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 8 +2* +2* +1 +0 

 
* Zugang zu diesem Anforderungsniveau nur mit Einwilligung der Schule (siehe Teil 4, Grundsätze) 
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III. Deutsch: Umrechnungstabellen und Notenzuschlag 
 

Anforderungsniveau, Bezeichnung und Anbieter Anerkenn
ung 

Für die 
Zwischennote 
zu 
verwendende 
Umrechnungs
tabelle 

Für die Note der 
Abschlussprüfung zu 
verwendender 
Notenzuschlag in 
Abhängigkeit vom zu 
erreichenden 
Anforderungsniveau 

   B1 B2 C1 C2 

B1 
Goethe B1 
Goethe Zertifikat B1 
Goethe-Institut, München 

ALTE Tabelle 3 +0    

B2 
Goethe B2 
Goethe Zertifikat B2 
Goethe-Institut, München 

ALTE Tabelle 3 +1 +0   

 
ZDfB B2 
Zertifikat Deutsch für den Beruf 
Goethe-Institut, München) 

zu erbringen 
bis 2018 Tabelle 3 +1 +0   

C1 
Goethe C1 
Goethe Zertifikat C1 
Goethe-Institut, München) 

ALTE Tabelle 3 +2* +1 +0  

 TELC C1 
The European Language Certificates 

ALTE Tabelle 11 +2* +1 +0  

C2 
Goethe C2 
Goethe Zertifikat C2 
Goethe-Institut, München) 

ALTE Tabelle 3 +2* +2* +1 +0 

 
* Zugang zu diesem Anforderungsniveau nur mit Einwilligung der Schule (siehe Teil 4, Grundsätze) 
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IV. Englisch: Umrechnungstabellen und Notenzuschlag 
 

Anforderungsniveau, Bezeichnung und Anbieter Anerken
nung 

Für die 
Zwischennote 
zu 
verwendende 
Umrechnung
stabelle 

Für die Note der 
Abschlussprüfung zu 
verwendender 
Notenzuschlag in 
Abhängigkeit vom zu 
erreichenden 
Anforderungsniveau 

   B1 B2 C1 C2 

B1 
PET (B1) 
Preliminary English Test 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 4 +0    

 
BEC-P (B1)  
Business English Certificate Preliminary 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 4 +0    

B2 
FCE (B2) 
First Certificate in English 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 5 +1 +0   

 
BEC-V (B2) 
Business English Certificate Vantage 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 5 +1 +0   

C1 
CAE (C1) 
Certificate in Advanced English 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 6 +2* +1 +0  

 
BEC H (C1) 
Business English Certificate Higher 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 6 +2* +1 +0  

C2 
CPE (C2) 
Certificate in Proficiency  English 
English for Speakers of Other Languages (ESOL; 
University of Cambridge) 

ALTE Tabelle 7 +2* +2* +1 +0 

 
* Zugang zu diesem Anforderungsniveau nur mit Einwilligung der Schule (siehe Teil 4, Grundsätze) 
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V. Umrechnungstabellen 
 
Tabelle 1 Tabelle 2 Tabelle 3 
DELF B1  
DELF B2 
DALF C1 
DALF C2 

 DFP SEC B2 
DFP Affaires 
B2 DFP 
Affaires C1 
 

 DFP B1  
Goethe B1 
Goethe B2 
Goethe C1 
Goethe C2 
ZDfB B2 

DILI B1 
DILI B2  
DALI C1          
DALI C2 
DILC B1 DALC 
C1 

Minimum 000 Minimum 000 Minimum 000 
Bestanden mit 050 Bestanden mit 055 Bestanden mit 060 
Note 6 090 Note 6 090 Note 6 090 
Maximum 100 Maximum 100 Maximum 100 
Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabelle 4 Tabelle 5 Tabelle 6 
PET (B1) BEC-P (B1) FCE (B2) BEC-V (B2) CAE (C1) BEC-H (C1) 
Minimum 102 Minimum 122 Minimum 142 
Bestanden mit 140 Bestanden mit 160 Bestanden mit 180 
Note 6 160 Note 6 180 Note 6 200 
Maximum 170 Maximum 190 Maximum 210 
Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote 
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Tabelle 7 Tabelle 8 Tabelle 9 
CPE (C2)  PLIDA B1 PLIDA C1 CELI 2  
  PLIDA B2 PLIDA C2   
Minimum 162 Minimum 000 Minimum 000 
Bestanden mit 200 Bestanden mit 072 Bestanden mit 094 
Note 6 220 Note 6 108 Note 6 144 
Maximum 230 Maximum 120 Maximum 160 
Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabelle 10 Tabelle 11 
CELI 3 CIC B1 Alle TELC C1  
CELI 4    
Minimum 000 Minimum 000 
Bestanden mit 117 Bestanden mit 198 
Note 6 180 Note 6 297 
Maximum 200 Maximum 330 
Punkte Zwischennote Punkte Zwischennote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 




